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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2016/214 DES RATES 

vom 15. Februar 2016 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 über bestimmte restriktive Maßnahmen 
gegenüber Simbabwe 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 15. Februar 2016 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2016/220 (1) angenommen, mit dem er die Namen von 
sieben Personen und einer Organisation in Anhang I und fünf Personen in Anhang II des Beschlusses 
2011/101/GASP (2) belassen hat. 

(2)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates (3) werden mehrere restriktive Maßnahmen, die im Beschluss 
2011/101/GASP des Rates vorgesehen sind, darunter das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen 
bestimmter natürlicher oder juristischer Personen, Organisationen oder Einrichtungen, umgesetzt. 

(3)  Am 16. Februar 2016 wurde mit der Durchführungsverordnung (EU) 2016/218 der Kommission die Namen von 
sieben Personen und einer Organisation in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 (4) belassen. 

(4)  Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(5)  Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, muss diese 
Verordnung am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

17.2.2016 L 40/1 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) Beschluss (GASP) 2016/220 des Rates vom 15. Februar 2016 zur Änderung des Beschlusses 2011/101/GASP über restriktive 
Maßnahmen gegen Simbabwe (siehe Seite 11 dieses Amtsblatts). 

(2) Beschluss 2011/101/GASP des Rates vom 15. Februar 2011 über restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe (ABl. L 42 vom 16.2.2011, 
S. 6). 

(3) Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Simbabwe 
(ABl. L 55 vom 24.2.2004, S. 1). 

(4) Durchführungsverordnung (EU) 2016/218 der Kommission vom 16. Februar 2016 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 
des Rates über bestimmte restriktive Maßnahmen gegenüber Simbabwe (siehe Seite 7 dieses Amtsblatts). 



Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Februar 2016. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI   

ANHANG 

„ANHANG IV 

Liste der Personen nach Artikel 6 Absatz 4 

Personen 

Name (und ggf. Aliasnamen) 

1. Bonyongwe, Happyton Mabhuya 

2. Chihuri, Augustine 

3. Chiwenga, Constantine 

4. Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema 

5. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/215 DER KOMMISSION 

vom 1. Februar 2016 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und 
der geschützten geografischen Angaben [Aydın İnciri (g.U.)] 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 
über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Antrag der Türkei auf Eintragung der Bezeichnung „Aydın İnciri“ wurde gemäß Artikel 50 Absatz 2 
Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union (2) veröffentlicht. 

(2)  Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingegangen ist, 
sollte die Bezeichnung „Aydın İnciri“ eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Bezeichnung „Aydın İnciri“ (g.U.) wird eingetragen. 

Mit der in Absatz 1 genannten Bezeichnung wird ein Erzeugnis der Klasse 1.6. „Obst, Gemüse und Getreide, 
unverarbeitet und verarbeitet“ gemäß Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission (3) 
ausgewiesen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 1. Februar 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Phil HOGAN 

Mitglied der Kommission  
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(1) ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1. 
(2) ABl. C 299 vom 11.9.2015, S. 29. 
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(EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/216 DER KOMMISSION 

vom 5. Februar 2016 

zur Eintragung einer Bezeichnung in das Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und 
der geschützten geografischen Angaben (Brabantse Wal asperges (g.U.)) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 
über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel (1), insbesondere auf Artikel 52 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Antrag der Niederlande auf Eintragung der Bezeichnung „Brabantse Wal asperges“ wurde gemäß Artikel 50 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union (2) veröffentlicht. 

(2)  Da bei der Kommission kein Einspruch gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eingegangen ist, 
sollte die Bezeichnung „Brabantse Wal asperges“ eingetragen werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Bezeichnung „Brabantse Wal asperges“ (g.U.) wird eingetragen. 

Mit der in Absatz 1 genannten Bezeichnung wird ein Erzeugnis der Klasse 1.6 „Obst, Gemüse und Getreide, 
unverarbeitet und verarbeitet“ gemäß Anhang XI der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 668/2014 der Kommission (3) 
ausgewiesen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 5. Februar 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Phil HOGAN 

Mitglied der Kommission  
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(2) ABl. C 329 vom 6.10.2015, S. 17. 
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(EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel 
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VERORDNUNG (EU) 2016/217 DER KOMMISSION 

vom 16. Februar 2016 

zur Änderung von Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) hinsichtlich Cadmium 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer 
Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (1), insbesondere auf Artikel 68 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Durch den Eintrag 23 in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird die Verwendung von Cadmium 
und Cadmiumverbindungen in Anstrichfarben und Lacken mit den Codes [3208] [3209] verboten, wobei eine 
Ausnahmeregelung für Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von Zink gilt. Diese Beschränkung gilt 
jedoch nicht für das Inverkehrbringen von Anstrichfarben und Lacken, die Cadmium enthalten. 

(2)  Im November 2012 forderte die Kommission die Europäische Chemikalienagentur (im Folgenden die „Agentur“) 
auf, ein Dossier gemäß Anhang XV zu erstellen, um die bestehende Beschränkung auf das Inverkehrbringen 
derartiger Anstrichfarben und Lacke, deren Cadmiumgehalt eine bestimmte Konzentration überschreitet, 
auszuweiten. 

(3)  Am 9. September 2014 nahm der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der Agentur einvernehmlich eine 
Stellungnahme an, in der festgestellt wird, dass eine solche Änderung des bestehenden Eintrags die Durchsetzung 
erleichtern würde, und in der bestätigt wird, dass keine zusätzliche Bewertung der von Cadmium in 
Anstrichfarben und Lacken ausgehenden Risiken notwendig ist. 

(4)  Am 25. November 2014 nahm der Ausschuss für sozioökonomische Analyse (SEAC) der Agentur einvernehmlich 
eine Stellungnahme an, in der festgestellt wird, dass die vorgeschlagene Änderung der bestehenden Beschränkung 
verhältnismäßig sei, da sie keine zusätzlichen Befolgungskosten für die Hersteller, Importeure und Verbraucher 
mit sich bringen, sondern zu einer besseren Durchsetzbarkeit der Beschränkung führen würde. 

(5)  Für Durchsetzungsbehörden ist es einfacher, das Inverkehrbringen zu überwachen und zu kontrollieren als die 
Verwendung. Außerdem wird durch die Einführung eines Konzentrationsgrenzwerts klargestellt, dass die 
unbeabsichtigte Verunreinigung von Anstrichfarben und Lacken mit Cadmium unterhalb dieses Grenzwerts nicht 
gegen die Beschränkung verstößt. 

(6)  Das Forum für den Austausch von Informationen zur Durchsetzung wurde konsultiert, seine Empfehlungen 
wurden berücksichtigt. 

(7)  Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(8)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen stehen im Einklang mit der Stellungnahme des nach 
Artikel 133 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 16. Februar 2016 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER   

ANHANG 

In Spalte 2 von Eintrag 23 in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 erhält Absatz 2 folgende Fassung: 

„Cadmium 

CAS-Nr. 7440-43-9 

EG-Nr. 231-152-8 und seine Verbin
dungen 

2. Dürfen nicht in Konzentrationen (Cd-Metall) von ≥ 0,01 Gew.-% in An
strichfarben und Lacken mit den Codes [3208] [3209] verwendet oder in Ver
kehr gebracht werden. 

Bei Anstrichfarben und Lacken mit den Codes [3208] [3209] mit einem Zink
gehalt > 10 Gew.-% der Anstrichfarbe bzw. des Lackes darf der Cadmiumgehalt 
(Cd-Metall) nicht ≥ 0,1 Gew.-% betragen. 

Gestrichene/Lackierte Erzeugnisse dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, 
wenn ihr Cadmiumgehalt (Cd-Metall) ≥ 0,1 Gew.-% der Anstrichfarbe/des La
ckes auf dem gestrichenen/lackierten Erzeugnis beträgt.“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/218 DER KOMMISSION 

vom 16. Februar 2016 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates über bestimmte restriktive 
Maßnahmen gegenüber Simbabwe 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 314/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 über bestimmte restriktive Maßnahmen 
gegenüber Simbabwe (1), insbesondere auf Artikel 11 Buchstabe b, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 enthält die Liste der Personen und Organisationen, deren Gelder 
und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden. 

(2)  Im Beschluss 2011/101/GASP des Rates (2) sind die natürlichen und juristischen Personen aufgeführt, auf die die 
in Artikel 5 des Beschlusses vorgesehenen restriktiven Maßnahmen Anwendung finden, und die Verordnung (EG) 
Nr. 314/2004 regelt die Umsetzung dieser Maßnahmen auf der Ebene der Union. 

(3)  Am 15. Februar 2016 hat der Rat beschlossen, sieben Personen und eine Organisation auf der im Anhang des 
Beschluss 2011/101/GASP enthaltenen Liste der Personen und Organisationen, auf die die restriktiven 
Maßnahmen Anwendung finden sollten, zu belassen. 

(4)  Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 314/2004 erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 16. Februar 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 

Leiter des Dienstes für außenpolitische Instrumente  
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(1) ABl. L 55 vom 24.2.2004, S. 1. 
(2) Beschluss 2011/101/GASP des Rates vom 15. Februar 2011 über restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe (ABl. L 42 vom 16.2.2011, 
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ANHANG 

„ANHANG III 

Liste der Personen und Organisationen nach Artikel 6  

I. Personen: 

Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

1) Mugabe, Robert 
Gabriel 

Präsident, geb. 21.2.1924; Pass 
AD 001095. 

Regierungschef; für Handlungen verantwortlich, die die 
Demokratie, die Achtung der Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit ernsthaft untergraben. 

2) Mugabe, Grace Geb. 23.7.1965; Pass: AD001159; 
Personalausweis 63-646650Q70. 

Mit der ZANU-PF-Fraktion der Regierung verbunden. 
Übernahm 2002 das Iron-Mask-Gebiet; zieht mutmaßlich 
illegal große Gewinne aus dem Diamantenbergbau. 

3) Bonyongwe, 
Happyton 
Mabhuya 

Generaldirektor des Zentralen 
Nachrichtendienstes, geb. 
6.11.1960; Reisepass: AD 
002214; Personalausweis:  
63-374707A13. 

Hochrangiger Vertreter des Sicherheitsdienstes mit engen 
Verbindungen zur ZANU-PF (‚Afrikanische Nationalunion 
von Simbabwe — Patriotische Front‘)-Fraktion der Regie
rung; Beteiligung an der Ausarbeitung oder Leitung der 
Repressionspolitik des Staates. Wird der Entführung, Folte
rung und Ermordung von MDC-Anhängern im Juni 2008 
beschuldigt. 

4) Chihuri, 
Augustine 

Polizeichef, geb. 10.3.1953; Pass 
AD000206; Personalausweis  
68-034196M68. 

Hochrangiger Polizeioffizier und Mitglied der gemeinsa
men Einsatzleitung; stark in die repressiven Maßnahmen 
der ZANU-PF involviert. Hat sich öffentlich zur Unterstüt
zung der ZANU-PF bekannt und damit gegen das Polizei
gesetz verstoßen. Hat im Juni 2009 die Polizei angewiesen, 
alle Ermittlungen im Zusammenhang mit Morden im Vor
feld der Präsidentschaftswahlen vom Juni 2008 einzustel
len. 

5) Chiwenga, 
Constantine 

Befehlshaber der Streitkräfte Sim
babwes, General (früher Befehlsha
ber der Armee, Generalleutnant), 
geb. 25.8.1956; Pass AD000263; 
Personalausweis 63-327568M80. 

Mitglied der gemeinsamen Einsatzleitung; Beteiligung an 
der Ausarbeitung oder Leitung der Repressionspolitik des 
Staates. Hat die Armee eingesetzt, um Farmen zu besetzen. 
War während der Wahlen von 2008 eine der Haupttrieb
kräfte für Gewalt im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. 

6) Shiri, Perence 
(alias Bigboy) 
Samson 
Chikerema 

Marschall der Luftwaffe, (Air 
Force), geb. 1.11.1955; Personal
ausweis 29-098876M18. 

Hochrangiger Offizier und Mitglied des obersten Staatssi
cherheitsorgans (Joint Operation Command) der ZANU- 
PF; Beteiligung an der Ausarbeitung oder Leitung der Re
pressionspolitik des Staates. An politisch motivierten Ge
waltakten beteiligt, unter anderem während der Wahlen 
2008 in Mashonaland West und in Chiadzwa. 

7) Sibanda, Phillip 
Valerio (alias 
Valentine) 

Befehlshaber der Nationalen Ar
mee Simbabwes, Generalleutnant, 
geb. 25.8.1956 oder 24.12.1954; 
Personalausweis 63-357671H26. 

Hochrangiges Armeemitglied mit Verbindungen zur Regie
rung; Beteiligung an der Ausarbeitung oder Leitung der 
Repressionspolitik des Staates.   

II. Organisationen 

Bezeichnung Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

Zimbabwe Defence 
Industries 

10th floor, Trustee House, 55 Sa
mora Machel Avenue, PO Box 
6597, Harare, Simbabwe. 

Mit dem Verteidigungsministerium und der ZANU-PF- 
Fraktion der Regierung verbunden.“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/219 DER KOMMISSION 

vom 16. Februar 2016 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungs
erzeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der 
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind 
in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 16. Februar 2016 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 EG  86,9 

IL  283,6 

MA  89,9 

TR  112,8 

ZZ  143,3 

0707 00 05 MA  84,1 

TR  181,9 

ZZ  133,0 

0709 93 10 MA  39,7 

TR  160,6 

ZZ  100,2 

0805 10 20 BR  63,2 

CL  98,4 

EG  47,2 

IL  124,5 

MA  59,9 

TN  49,8 

TR  60,1 

ZZ  71,9 

0805 20 10 IL  128,7 

MA  90,2 

TR  84,6 

ZZ  101,2 

0805 20 30, 0805 20 50, 
0805 20 70, 0805 20 90 

EG  65,3 

IL  139,6 

MA  115,4 

TR  67,8 

ZZ  97,0 

0805 50 10 IL  106,9 

MA  89,2 

TR  97,2 

ZZ  97,8 

0808 10 80 CL  92,6 

US  107,4 

ZZ  100,0 

0808 30 90 CL  182,0 

CN  89,3 

ZA  108,1 

ZZ  126,5 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1106/2012 der Kommission vom 27. November 2012 zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 471/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über Gemeinschaftsstatistiken des Außenhandels 
mit Drittländern hinsichtlich der Aktualisierung des Verzeichnisses der Länder und Gebiete (ABl. L 328 vom 28.11.2012, S. 7). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (GASP) 2016/220 DES RATES 

vom 15. Februar 2016 

zur Änderung des Beschlusses 2011/101/GASP über restriktive Maßnahmen gegen Simbabwe 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 15. Februar 2011 den Beschluss 2011/101/GASP (1) angenommen. 

(2)  Der Rat hat unter Berücksichtigung der politischen Entwicklungen in Simbabwe eine Überprüfung des 
Beschlusses 2011/101/GASP durchgeführt. 

(3)  Die restriktiven Maßnahmen sollten bis zum 20. Februar 2017 verlängert werden. 

(4)  Die restriktiven Maßnahmen sollten für sieben Personen und eine Organisation, die in Anhang I des Beschlusses 
2011/101/GASP aufgeführt sind, aufrechterhalten werden. Die Aussetzung der restriktiven Maßnahmen sollte für 
die fünf Personen, die in Anhang II des Beschlusses 2011/101/GASP aufgeführt sind, verlängert werden. 

(5)  Der Beschluss 2011/101/GASP sollte entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2011/101/GASP wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

(2) Dieser Beschluss gilt bis zum 20. Februar 2017. 

(3) Die in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absätze 1 und 2 genannten Maßnahmen werden in Bezug auf die in 
Anhang II aufgeführten Personen bis zum 20. Februar 2017 ausgesetzt. 

Die Aussetzung wird alle drei Monate überprüft. 

(4) Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft und gegebenenfalls verlängert oder geändert, wenn der Rat der 
Auffassung ist, dass seine Ziele nicht erreicht wurden.“  

2. Anhang I wird durch den Wortlaut in Anhang I des vorliegenden Beschlusses ersetzt.  

3. Anhang II wird durch den Wortlaut in Anhang II des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 15. Februar 2016. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  

17.2.2016 L 40/12 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ANHANG I 

„ANHANG I 

LISTE DER PERSONEN UND ORGANISATIONEN NACH DEN ARTIKELN 4 UND 5 

I. Personen  

Name (und ggf. 
Aliasnamen) Angaben zur Identität Gründe 

1. Mugabe, Robert 
Gabriel 

Präsident, geb. 21.2.1924 

Pass AD001095 

Regierungschef; für Handlungen verantwortlich, die die Demo
kratie, die Achtung der Menschenrechte und die Rechtsstaat
lichkeit ernsthaft untergraben. 

2. Mugabe, Grace Geb. 23.7.1965 

Pass AD001159 

Personalausweis  
63-646650Q70 

Mit der ZANU-PF-(‚Afrikanische Nationalunion von Sim
babwe — Patriotische Front‘-)Fraktion der Regierung verbun
den. Übernahm 2002 das Landgut Iron Mask; zieht mutmaß
lich illegal große Gewinne aus dem Diamantenbergbau. 

3. Bonyongwe, 
Happyton 
Mabhuya 

Generaldirektor des Zentra
len Nachrichtendienstes, 
geb. 6.11.1960 

Pass AD002214 

Personalausweis  
63-374707A13 

Hochrangiger Vertreter des Sicherheitsdienstes mit engen Ver
bindungen zur ZANU-PF-Fraktion der Regierung; Beteiligung 
an der Ausarbeitung oder Leitung der Repressionspolitik des 
Staates. Wird beschuldigt, für die Entführung, Folterung und 
Ermordung von MDC-Anhängern im Juni 2008 verantwort
lich zu sein. 

4. Chihuri, 
Augustine 

Polizeichef, geb. 10.3.1953 

Pass AD000206 

Personalausweis  
68-034196M68 

Hochrangiger Polizeioffizier und Mitglied der gemeinsamen 
Einsatzleitung; stark in die repressiven Maßnahmen der 
ZANU-PF involviert. Hat sich öffentlich zur Unterstützung der 
ZANU-PF bekannt und damit gegen das Polizeigesetz versto
ßen. Hat im Juni 2009 die Polizei angewiesen, alle Ermittlun
gen im Zusammenhang mit Morden im Vorfeld der Präsident
schaftswahlen vom Juni 2008 einzustellen. 

5. Chiwenga, 
Constantine 

Befehlshaber der Streit
kräfte Simbabwes, General 
(früher Befehlshaber der Ar
mee, Generalleutnant), geb. 
25.8.1956 

Pass AD000263 

Personalausweis  
63-327568M80 

Mitglied der gemeinsamen Einsatzleitung; Beteiligung an der 
Ausarbeitung oder Leitung der Repressionspolitik des Staates. 
Hat die Armee eingesetzt, um Farmen zu besetzen. War wäh
rend der Wahlen von 2008 eine der Haupttriebkräfte für Ge
walt im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen. 

6. Shiri, Perence 
(alias Bigboy) 
Samson 
Chikerema 

Marschall der Luftwaffe 
(Air Force), geb. 1.11.1955 

Personalausweis  
29-098876M18 

Hochrangiger Offizier und Mitglied des obersten Staatssicher
heitsorgans (Joint Operation Command) der ZANU-PF; Beteili
gung an der Ausarbeitung oder Leitung der Repressionspolitik 
des Staates. An politisch motivierten Gewaltakten beteiligt, un
ter anderem während der Wahlen 2008 in Mashonaland West 
und in Chiadzwa. 

7. Sibanda, Phillip 
Valerio (alias 
Valentine) 

Befehlshaber der Nationalen 
Armee Simbabwes, Gene
ralleutnant, geb. 25.8.1956 
oder 24.12.1954 

Personalausweis  
63-357671H26 

Hochrangiges Armeemitglied mit Verbindungen zur Regie
rung; Beteiligung an der Ausarbeitung oder Leitung der Re
pressionspolitik des Staates.  
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II. Organisationen  

Name Angaben zur Identität Gründe 

1. Zimbabwe 
Defence 
Industries 

10th floor, Trustee House, 
55 Samora Machel Avenue, 
PO Box 6597, Harare, Sim
babwe. 

Mit dem Verteidigungsministerium und der ZANU-PF-Fraktion 
der Regierung verbunden.“    

ANHANG II 

„ANHANG II 

PERSONEN NACH ARTIKEL 10 ABSATZ 3 

Personen 

Name (und ggf. Aliasnamen) 

1. Bonyongwe, Happyton Mabhuya 

2. Chihuri, Augustine 

3. Chiwenga, Constantine 

4. Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema 

5. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)“   
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BESCHLUSS (EU) 2016/221 DER KOMMISSION 

vom 12. Februar 2016 

zur Änderung des Beschlusses (EU) 2015/1937 zur Einrichtung eines unabhängigen beratenden 
Europäischen Fiskalausschusses 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 21. Oktober 2015 nahm die Kommission einen Beschluss zur Einrichtung eines unabhängigen beratenden 
Europäischen Fiskalausschusses (1) an. Dieser Beschluss enthält u. a. Bestimmungen zu Aufgaben, 
Zusammensetzung, Unabhängigkeit und Funktionsweise des Ausschusses und seines Sekretariats. Auch wird 
klargestellt, dass letzteres verwaltungstechnisch dem Generalsekretariat der Kommission zugeordnet sein sollte. 
Diesem Beschluss zufolge obliegt die Sekretariatsleitung dem Obersten Wirtschaftsanalytiker, der mit Beschluss 
C(2015) 2665 vom 17. April 2015 eingesetzt wurde. 

(2)  Im Sinne des Beschlusses vom 17. April 2015 betreffend den Obersten Wirtschaftsanalytiker hat dieser auf dem 
Gebiet der Koordinierung und Überwachung der Wirtschafts- und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten künftige 
Kommissionsbeschlüsse zu prüfen. Ferner wird in diesem Beschluss bestimmt, dass der Oberste Wirtschafts
analytiker dem Vizepräsidenten für den Euro und den sozialen Dialog zugeordnet ist, der auch Stellungnahmen 
vom Obersten Wirtschaftsanalytiker anfordern kann (2). 

(3) Aus Gründen der Kohärenz und der Effizienz ist es zweckmäßig, die Aufgaben des Obersten Wirtschaftsa
nalytikers und des Sekretariatsleiters des Europäischen Fiskalausschusses zu trennen. 

(4)  Der Beschluss zur Einrichtung eines unabhängigen beratenden Europäischen Fiskalausschusses sollte daher 
entsprechend geändert werden — 

BESCHLIESST: 

Einziger Artikel 

Artikel 3 Absatz 8 des Beschlusses (EU) 2015/1937 der Kommission (3) wird wie folgt ersetzt: 

„(8) Die Kommission ernennt die Sekretariatsleitung nach Konsultation des Vorsitzes des Europäischen Fiskalaus
schusses. Die Sekretariatsleitung wird für eine Amtszeit von drei Jahren ernannt, die einmal verlängert werden kann. 
Zu ihren Aufgaben gehört die Vorbereitung der Einrichtung des Ausschusses. Bei den übrigen Mitgliedern des 
Sekretariats handelt es sich um von der Sekretariatsleitung im Einvernehmen mit dem Vorsitz ausgewählte Beamte, 
Zeitbedienstete, Vertragsbedienstete und abgeordnete nationale Sachverständige. Sämtliche Mitglieder des Sekretariats 
werden aufgrund ihres hohen Qualifikationsniveaus und ihrer Erfahrung in Bereichen, die für die Tätigkeit des 
Ausschusses relevant sind, ausgewählt und entsprechend bei- oder abgeordnet (mis à disposition). 

(9) Abweichend von Absatz 8 ernennt die Kommission die Sekretariatsleitung direkt, sollte der Vorsitzende des 
Europäischen Fiskalausschusses noch nicht ernannt worden sein.“ 

Brüssel, den 12. Februar 2016 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten 

Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 127 vom 29. April 2014) 

Seite 34 Liste der textlichen Warnhinweise: 

In der gesamten Liste wird der Punkt am Ende der einzelnen Warnhinweise bei allen Warnhinweisen in Anhang I 
gestrichen, und in Warnhinweis 7 wird das Komma nach dem Wort „Risiko“ gestrichen.  
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